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Ausgelagerte Praxisräume ermöglichen 
dem Vertragsarzt – ohne gegebenenfalls 
lang wieriges Genehmigungsverfahren – 
seine Tätigkeit teilweise außerhalb seines 
Vertragsarztsitzes auszuüben. Anders als 
bei einer Zweigpraxis bedarf es keiner 
vorherigen Genehmigung der KV, es ge
nügt vielmehr eine Anzeige. Allerdings 
bestehen gewisse Restriktionen: In ausge
lagerten Praxisräumen dürfen beispiels
weise keine Sprechstunden abgehalten 
und nur spezielle Unter suchungs und 
Behandlungsleistungen erbracht werden. 
Außerdem müssen sie sich in räumlicher 
Nähe zum Vertragsarztsitz befinden.

Nach bisheriger Rechtsprechung des BSG 
galt außerdem: In ausgelagerten Praxis
räumen dürfen nur Leistungen erbracht 
werden, die nicht (auch) am Hauptsitz an
geboten werden. Problematisch waren 
damit schon sich nur geringfügig über
schneidende Leistungsspektren an Haupt 
und ausgelagertem Standort. Diese strenge 
Haltung scheint das BSG in einer neuen 
Entscheidung, deren ausführliche Begrün

dung noch nicht vorliegt, nun ausdrück
lich aufgegeben zu haben. Es könnten 
sich damit neue Spielräume eröffnen.

Ist eine teilweise Identität der Leistungen 
in ausgelagerten Praxisräumen und am 
Vertragsarztsitz möglich, dann werden 
die Grenzen der neuen Möglichkeiten 
durch ausgelagerte Praxisräume theore
tisch nur noch durch zwei Fragen be
stimmt. Erstens: Wann befinden diese 
sich noch in „räumlicher Nähe“ zum Ver
tragsarztsitz? Es lassen sich hier gute Ar
gumente dafür anführen, bei einer Fahrt
zeit von bis zu 30 Minuten noch von 
räumlicher Nähe auszugehen. Zweitens: 
Wie „speziell“ müssen die dort angebote
nen Leistungen sein? Da das BSG davon 
auszugehen scheint, dass zumindest ein 
Ausschnitt aus dem Leistungsspektrum 
des Hauptstandortes auch in der ausgela
gerten Praxisstätte erbracht werden darf, 
lässt sich mit guten Argumenten vertre
ten, dass mindestens 50 % des Gesamtleis
tungsspektrums auch in der ausgelager
ten Praxisstätte erbracht werden dürfen.

Insbesondere in Konstellationen, in de
nen bisher z. B. Großgeräte in den ausge
lagerten Praxisräumen betrieben und 
entsprechende Leistungen erbracht wur
den, könnte auf der Grundlage der neuen 
Rechtsprechung das Leistungsspektrum 
nunmehr erweitert werden.
filip kötter 
 

MiniSerie zum 
GKVVSG: Was 
außerdem noch 
 wichtig ist! 
Das GK VVersorgungsstärkungsgesetz 
(GKVVSG) trat am 23. 07. 2015 in Kraft. 
Eine MiniSerie des D+B Arztbriefs er
läutert und kommentiert die Neuerun
gen. Nach dem Thema Zulassung stehen 
nun weitere wichtige Änderungen für 
Vertragsärzte im Fokus.

Terminservicestellen: Die KVen bieten 
spätestens ab 01.02.2016 Terminservice
stellen an. Diese vermitteln bei Vorlage 
einer Überweisung zum Facharzt (Aus
nahme: Augenärzte u. Gynäkologen) in
ner halb einer Woche einen Termin mit 
max. vier Wochen Wartezeit (Ausnahme: 
ver schiebbare Routineuntersuchungen 
und Bagatellerkrankungen). Die Entfer
nung zwischen Wohnort des  Patienten 
und Praxis muss zumutbar sein. Ansons
ten bietet die KV einen Termin zur ambu
lanten Behandlung im Krankenhaus an, 
vergütet aus dem Budget der  Vertragsärzte.

ASV: Die ambulante spezialfachärztliche 
Versorgung (ASV) ist bei onkologischen 
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und rheumatologischen Erkrankungen 
nicht mehr nur für schwere Verlaufsfor
men möglich. Neu ist auch, dass nur öf
fentlichrechtliche Stellen (insbesondere 
KVen) die Abrechnung von ASVLeistun
gen übernehmen dürfen. Der Bestands
schutz für AltVerträge der Krankenhäu
ser wurde von zwei auf längstens drei 
Jahre nach Start einer neuen ASVIndika
tion verlängert. 

Ärztliche Selbstverwaltung: In der KBV 
Vertreterversammlung stimmen künftig 
über hausärztliche Belange nur die Ver
treter der Hausärzte, über fachärztliche 
Belange nur die Vertreter der Fachärzte 
ab. Bei gemeinsamen Abstimmungen ist 
so zu gewichten, dass insgesamt eine Pa
rität der Stimmen zwischen Hausarzt und 
Facharztvertretern besteht. Für die KVen 
wird es diese Regelung entgegen dem Ge
setzentwurf nicht geben.

Bedarfsplanung: Bis Ende 2016 soll das 
zahlenmäßige Verhältnis von Ärzten ei
ner Fachgruppe zu Einwohnern neu fest
gelegt werden. Dabei werden insbesonde
re die demografische Entwicklung sowie 
die Sozial und Morbiditätsstruktur be
rücksichtigt.

„65 Berliner Ärzten drohen derzeit Hono-
rarkürzungen, weil sie ihre Fortbildungs-
nachweise nicht erbracht haben. Zehn 
Ärzten wurden in Berlin aufgrund fehlen-
der Fortbildungsnachweise im ersten Fort-
bildungszeitraum bis 2009 die Zulassung 
entzogen“  so eine Mitteilung in der Ärz
tezeitung vom 05.06.2015.

Vertragsärzte sind verpflichtet sich fort
zubilden. Dies gilt ganz unabhängig da
von, ob sie als Niedergelassene, Ange
stellte oder Ermächtigte an der vertrags
ärztlichen Versorgung teilnehmen: Alle 
fünf Jahre ist gegenüber der KV nach
zuweisen, dass in dem zurückliegenden 
Fünf jahreszeitraum mindestens 250 Fort
bildungspunkte gesammelt wurden. Wich
tig ist dabei, dass der KV der Nachweis 
innerhalb des Fünfjahreszeitraums vor
liegt. Andernfalls drohen empfindliche 
Honorarkürzungen in Höhe von 10 % für 
die ersten vier bzw. sogar 25 % für jedes 
weitere Quartal, die dem Fünfjahreszeit
raum folgen. Die Honorarkürzung endet 
erst nach Ablauf des Quartals, in dem der 
vollständige Fortbildungsnachweis er

Entlassmanagement: Kliniken werden 
verpflichtet, vor bzw. nachstationäre Be
handlung anzubieten. Sie dürfen Patien
ten bei der Entlassung für bis zu sieben 
Tage Arzneimittel verordnen und Arbeits
unfähigkeit attestieren.

Hochschulambulanzen: Hochschulam
bulanzen dürfen künftig über den für 
Forschung und Lehre erforderlichen Um
fang hinaus Patienten mit schweren und 
komplexen Krankheitsbildern behan
deln. Näheres vereinbaren KBV, DKG und 
GKVSpitzenverband.

Wirtschaftlichkeitsprüfungen:  Geprüft 
wird ab 2017 nach regionalen, zwischen 
KVen und Kassen zu vereinbarenden 
 Regeln. Nähere Informationen hierzu 
 finden Sie in unserem Newsletter auf 
 Seite 3.

Zweitmeinungsverfahren: Bei bestimm
ten planbaren, vielfach durchgeführten 
Eingriffen (z. B. Kniegelenksendoprothe
tik) haben Patienten Anspruch auf eine 
Zweitmeinung. Die zu konsultierenden 
Ärzte müssen besondere Anforderungen 
erfüllen: Neben langjähriger Erfahrung 
sollen sie möglichst als Gutachter tätig 

bracht wird. Erbringt ein Vertragsarzt 
den Fortbildungsnachweis nicht spätes
tens zwei Jahre nach Ablauf des Fünfjah
reszeitraums, droht die Zulassungsentzie
hung bzw. der Widerruf der Anstellungs
genehmigung oder der Ermächtigung. 
Zwar kommt es für die Frage der Zulas
sungsentziehung auf den Einzelfall an. 
Die Rechtsprechung ist bisweilen jedoch 
sehr streng. Für Zulassungsentziehungen 
wegen Verletzung der Fortbildungspflicht 
gelten keine anderen Maßstäbe als für 
sonstige Verstöße gegen vertragsärztliche 
Pflichten, auch unverschuldete Pflicht
verletzungen können zur Zulassungsent
ziehung führen. Persönliche Lebensum
stände wie die Erkrankung naher Ver
wandter, Schul und Erziehungsprobleme 
in Bezug auf Kinder oder Ähnliches spie
len dabei in der Regel keine Rolle, so das 
BSG. Erst kürzlich entschied das BSG, 
dass die Entziehung der Zulassung einer 
praktischen Ärztin, die trotz mehrfacher 
Aufforderung sieben Jahre lang keinen 
Fortbildungsnachweis erbracht hatte, 
nicht zu beanstanden sei. Den Einwand 
der Ärztin, sie sei aus privaten Grün den 

Fortbildungsverpflichtung – 
auf den Nachweis kommt es an!
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an der Erfüllung ihrer Fortbildungspflicht 
gehindert gewesen, ließen die Rich ter 
nicht gelten. Ausnahmeregelungen von 
der Fortbildungsverpflichtung sind nur 
in engen Gren zen vorgesehen.

cave :

|   Der Nachweis über die Fortbildung ist 
durch Fortbildungszertifikate der Ärzte
kammern zu erbringen. Andere Nachwei
se sind nur in begründeten Ausnahmefäl
len möglich.

| Die Mindestfortbildungspunktzahl von 
250 Punkten gilt auch für teilzeitbeschäf
tigte Ärzte.

| Achten Sie auf ordnungsgemäße Fort
bildung (snachweise) Ihrer angestellten 
Ärzte: Verstöße gegen die Fortbildungs
verpflichtung gehen auch zu Lasten des 
Praxisinhabers – Kürzungen des Gesamt
honorars der Praxis und Widerruf der An
stellungsgenehmigung können die Folge 
sein.
constanze barufke 

sein oder besondere Zusatzqualifikatio
nen nachweisen können. 

Praxisnetze: Praxisnetze, die von der KV 
anerkannt sind, sollen besonders geför
dert werden. Für sie ist im Honorarvertei
lungsmaßstab künftig zwingend eine ge
sonderte Vergütungsregelung vorzuse
hen.

Ärztliche Weiterbildung: Es werden 
7.500 Weiterbildungsstellen in der All
gemeinmedizin und bis zu 1.000 Weiter
bildungsstellen für angehende Fachärzte 
der Grundversorgung gefördert. Soll der 
 Assistent nach Abschluss der Weiterbil
dung an der vertragsärztlichen Versor
gung teilnehmen, darf er ab Antragstel
lung bis zum Beschluss des Zulassungs
ausschusses über die Teilnahme weiter 
beschäftigt werden.
dr. thomas willaschek 
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Umdenken bei der Wirtschaftlichkeits-
prüfung: Das Versorgungsstärkungsge
setz sieht eine Regionalisierung der Wirt
schaftlichkeitsprüfung vor. Die Richtgrö
ßenprüfung ist nach dem Willen des Ge
setzgebers ab dem 01.01.2017 nicht mehr 
die Prüfmethode der Wahl. Es gilt als un
wahrscheinlich, dass die KVen trotz Weg
falls einer bundeseinheitlichen Vorgabe 
an den bei Ärzten sehr unbeliebten Richt
größenprüfungen festhalten werden. In 
Bayern und Bremen ist die Umstellung zur 
Wirkstoffprüfung bereits erfolgt. Nord 
rhein hält derzeit noch an der Richtgrö
ßenprüfung fest, leitet aber keine Prüfung 
ein, wenn der Arzt bestimmte Quoten, 
z. B. beim Generikaanteil erreicht. Da die 
ent  wickelte Wirkstoffprüfung der KV 
Bayerns als großer Wurf gefeiert wird, 
könnte es sein, dass die neue Prüfmetho
dik in anderen KVBezirken aufgegriffen 
wird.

So funktioniert die Wirkstoffprüfung 
nach dem bayrischen Modell: Im Mit
telpunkt der Prüfung stehen nicht länger 
die Kosten einer Verordnung, sondern die 
Auswahl des Wirkstoffs. In Bayern wur
den für 25 Wirkstoffgruppen Generika
quoten und für 5 Wirkstoffgruppen Leit
substanzquoten festgelegt, die künftig bei 
der Verordnung der betreffenden Arznei
mittel zu berücksichtigen sind. Ziel ist es, 
die für die Fachgruppen vorgegebenen 
Quoten zu erreichen. Die Wirkstoffprü
fung in Bayern entfällt, wenn die Verord
nungsziele fachgruppenübergreifend bay
  ern  weit oder aber innerhalb der Ver
gleichsgruppe erreicht wurden. Ist dies 
nicht der Fall, wird eine Wirkstoffprü
fung für den Arzt eingeleitet, wenn er 
eine Zielverfehlung nicht durch Überer
füllung anderer Ziele kompensiert; hier
zu werden die generierten Einsparungen 
konkret berechnet und mit den durch die 
Zielverfehlung verursachten Mehrkosten 
verglichen. Dabei werden nur solche Ziele 
berücksichtigt, bei denen ein Mindestver
ordnungsvolumen erreicht wird. Während 
des Quartals erhalten die Ärzte eine Trend
meldung in Form eines Ampelsystems, 
mithilfe dessen sie den Stand ihrer Zieler
reichung ablesen können. Bei „grün“ wur
den die  Wirkstoffziele erreicht, bei „gelb“ 
haben sie ihre Ziele knapp (bis zu 10 % 
Differenz zum Ziel) verfehlt und bei „rot“ 
ist die Differenz zum Ziel größer als 10 %. 
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Wirkstoff
prüfung: Macht 
Bayern Schule?

Ein Regress droht, wenn für ein verfehltes 
Verordnungsziel die Auffälligkeitsgrenze 
überschritten wird. Diese liegt 15–20 % 
unter dem eigentlichen Ziel. Wird die Auf
fälligkeitsgrenze „gerissen“, kann dies 
mit Praxisbesonderheiten begründet 
werden. Gelingt dies nicht, werden Ein
sparungen in anderen Wirkstoffberei
chen regressmindernd gegengerechnet. 

Fazit: Die Wirkstoffprüfung wird von der 
KV Bayerns als gegenüber der Richtgrö
ßenprüfung überlegene Prüfmethode pro
pagiert. Sie sei transparenter, fairer und 
geeignet, zielgerichtet Unwirtschaftlich
keiten aufzudecken. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich die Wirkstoffprüfung auch in an
deren KVBezirken durchsetzen wird.
dr. jan moeck 

Die Vergütung im Laborbereich ist recht
lich komplex und vielfach umstritten. In 
letzter Zeit konnten Leistungserbringer 
jedoch in folgenden Fällen Erfolge erzielen:

Begründungspflichten bei Anpassun-
gen des Speziallaborbudgets: Wenn eine 
KV über einen Antrag auf Anpassung 
des fall wertbezogenen Speziallaborbud
gets nach den KBVVorgaben zu entschei
den hat, muss im Bescheid nachvollzieh
bar dargelegt werden, was und wie ge
prüft wurde. Ggf. haben die KVen Gele
genheit zur Nach besserung der Antrags
begründung zu geben. Dies hat kürzlich 
das Landessozialgericht NRW entschie den. 

Rechtswidrige Beschränkung der 
Trans    portkostenpauschale: Zu der Fra
ge, ob der Abrechnungsausschluss der 
GOP 40100 EBM bei sog. Mischaufträgen 
rechtmäßig ist, liegen gegensätzliche Ent
scheidungen der Instanzgerichte vor. Ins
besondere die Sozialgerichte Dresden und 
Hannover haben diesen Ausschluss für 
rechtswidrig erachtet und die maßgebli
chen Bescheide wieder aufgehoben. Auf
grund der anhängigen Sprungrevision 
darf in absehbarer Zeit mit einer Klärung 
dieser Rechtsfrage durch das BSG gerech
net werden. 

Nachweispflichten bei Festsetzung des 
Wirtschaftlichkeitsbonus: Im Rahmen 

der Festsetzung des Wirtschaftlichkeits
bonus muss die KV nachweisen, in wel
chem Umfang Laborleistungen veranlasst 
wurden, wenn der betroffene Vertragsarzt 
vorträgt, dass er keine Überweisungs
scheine an Laborärzte ausgestellt habe. 
Dies hat das Sozialgericht Marburg jüngst 
entschieden und die Honorarbescheide 
der KV aufgehoben. Die KV müsse zur Wi
derlegung der Behauptung des Vertrags
arztes die ggf. beim Laborarzt anzufor
dernden Überweisungsscheine vorlegen.

Absetzung von Laborleistungen einer 
Notfallambulanz erfordert Einzelfall-
prüfung: Eine generelle Absetzung aller 
Laborleistungen einer Notfallambulanz 
eines Krankenhauses ohne Einzelfallprü
fung kommt nicht in Betracht, wenn es um 
die Frage geht, ob die Grenzen einer Not
fallErstversorgung eingehalten worden 
sind. Dies hat das Sozialgericht Marburg 
kürzlich entschieden und die betroffenen 
Honorarbescheide der KV wegen fehlen
der Sachaufklärung wieder aufgehoben. 

Fazit: Die Entscheidungen zeigen, dass 
man sich durch nicht nachvollziehbare 
Entscheidungen der KVen nicht entmuti
gen lassen sollte. Derzeit liegen dem BSG 
auch weitere Fragen z. B. zur Quotierung 
vor, die mit Spannung erwartet werden 
dürfen.
dr. matthias kronenberger 

Erfolgreiche Klagen im Laborbereich! 
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1. Ruhe bewahren.
Bitten Sie die Beamten nach Betreten der 
Praxis, sich durch ihre Dienstausweise 
zu legi timieren und Ihnen den Grund 
der Durchsuchungsmaßnahme mitzutei
len. Lassen Sie sich den Durchsuchungs
beschluss aushändigen. Existiert kein 
Durchsuchungsbeschluss, muss erfragt 
werden, weshalb „Gefahr im Verzug“ vor
liegen soll. Um die Beeinträchtigung des 
laufenden Praxisbetriebs und die Öffent
lichkeitswirkung möglichst gering zu 
halten, empfiehlt es sich, den Beamten 
einen Arbeitsplatz in einem gesonderten 
Raum anzubieten. 

2. Verteidiger verständigen.
Sie haben das Recht, telefonisch einen 
Rechtsanwalt zu verständigen. Bitten Sie 
die Beamten, bis zu dessen Eintreffen mit 
der Durchsuchung abzuwarten. Auch der 
Verteidiger kann die Durchsuchung nicht 
verhindern. Er kann aber dafür sorgen, 
dass sie ordnungsgemäß abläuft und die 
nachteiligen Auswirkungen begrenzt wer
den.

3. Sie schweigen! 
Es besteht keine Verpflichtung, an Ort 
und Stelle auszusagen. Äußern Sie sich 
gegenüber den Beamten nicht zur Sache, 
auch nicht in sog. informellen Gesprä
chen. Sie müssen damit rechnen, dass 
sämtliche Äußerungen von Ihnen in ei
nem Aktenvermerk notiert werden und 
damit Eingang in die Strafakte finden. Ihr 
Verteidiger wird für Sie – nach Einsicht
nahme in die Ermittlungsakte – eine Stel
lungnahme zu den Vorwürfen abgeben.

4. Kooperieren Sie.
Leisten Sie keinen (körperlichen) Wider
stand gegen die Durchsuchung, sondern 
kooperieren Sie, indem Sie z. B. die ge
suchten Unterlagen selbst herausgeben 
oder das Passwort für die elektronische 
Praxissoftware mitteilen. Anderenfalls 
riskieren Sie, dass auch nicht verfahrens
relevante Dokumente bzw. die gesamte 
Hardware mitgenommen werden. In je
dem Fall verbietet es sich, mögliches Be
weismaterial beiseite zu schaffen oder zu 
vernichten.

5. Kopien anfertigen.
Fertigen Sie nach Möglichkeit Kopien von 
wichtigen Dokumenten an, die Sie noch 
für den Praxisbetrieb benötigen. Es kann 
durchaus Monate oder sogar Jahre dau
ern, bis Sie die Originalunterlagen zurück
bekommen.

6. Widersprechen Sie der  
Beschlagnahme.
Achten Sie darauf, dass das Sicherstel
lungsverzeichnis alle beschlagnahmten 
Dokumente bzw. Gegenstände enthält. 
Widersprechen Sie der Beschlagnahme 
auf dem Durchsuchungsprotokoll in je
dem Fall. Im Zweifel verweigern Sie die 
Unterschrift.

7. Nach der Durchsuchung
Im Anschluss an die Durchsuchung sollte 
ein stichpunktartiges Gedächtnisproto
koll angefertigt werden, in welchem der 
Ablauf der Durchsuchung, etwaige Fra
gen der Ermittler, eigene Beobachtungen 
etc. festgehalten werden. Gemeinsam mit 
Ihrem Rechtsanwalt wird dann das weite
re Vorgehen besprochen und z.B. über
legt, ob Rechtsmittel gegen die Durchsu
chung und die Beschlagnahme eingelegt 
werden.
dr. maximilian warntjen 

7 Tipps zum Verhalten 
bei einer  Praxisdurchsuchung
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